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n (wirtschaftsnachrichten.org) – Ein
großer Anteil der deutschen Arbeitneh-
mer nutzt die Online-Möglichkeiten tat-
sächlich für private Zwecke. Knapp die
Hälfte derer, die das Internet am Ar-
beitsplatz privat nutzen, tut dies, um zu
mailen. Jeder Vierte sucht Informatio-
nen für private Zwecke. 

Jeweils ein Fünftel kauft online ein oder
führt Buchungen durch. Jeder Achte be-
sucht Online-Communitys, acht Prozent
spielen Online-Spiele. Jeder zweite Be-
rufstätige verwendet das Web während
der Arbeit für private Zwecke. Weibli-
che Mitarbeiter machen von dieser Mög-
lichkeit etwas häufiger Gebrauch als
männliche (55 gegenüber 48 Prozent).
Jede dritte Frau nutzt den Webzugang 
ihres Arbeitgebers mindestens einmal
täglich, bei den Männern ist es lediglich
jeder vierte. Am häufigsten werden da-
bei private E-Mails gecheckt. Das hat
eine aktuelle Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Aris im Auftrag des

Hightech-Verbands
BITKOM ergeben.

Die private Internet-
Nutzung am Arbeits-
platz regelt in Deutsch-
land kein spezielles
Gesetz. Die meisten
Ratschläge leiten sich
daher aus allgemeinen
Gesetzen oder der ein-
schlägigen Rechtspre-

chung ab. Die intensive private Nutzung
des Internets während der Arbeitszeit
ohne Erlaubnis kann eine Verletzung der
arbeitsvertraglichen Pflichten darstel-
len. Doch vor einer Kündigung muss der
Arbeitgeber einen Mitarbeiter in der Re-
gel zuerst einmal abmahnen. Ganz heim-
lich im Internet zu surfen, kann also – je
nach betrieblicher Gepflogenheit  – für
den Arbeitnehmer durchaus handfeste
Nachteile nach sich ziehen.

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet,
das private Surfen zuzulassen. Ent-
scheidet er sich aber doch dafür, hat er
zwei Möglichkeiten: Er kann es generell
erlauben oder auf bestimmte Zeiten
oder Seiten begrenzen. Ist die private
Internet-Nutzung erlaubt, darf die
Firma das Surfverhalten der Mitarbei-
ter aber nur in Ausnahmefällen ohne
Zustimmung des Mitarbeiters kontrol-
lieren. Selbst bei einem Verbot der pri-
vaten Nutzung sind keine unbegrenz-
ten Kontrollen gestattet. 7

Heimlich im Internet
Am Arbeitsplatz im Internet zu surfen, ist längst kein Tabuthema mehr.

n (Reuss Einrichtungen) – Bei der feier-
lichen Übergabe in den Reuss-Ge-
schäftsräumen betonte Frau Hertle von
der ZDH-ZERT GmbH (Zertifizierungs-
organisation des Deutschen Hand-
werks), dass der Betrieb die wirksame
Einführung eines Qualitätsmanage-
mentsystems nach DIN EN ISO
9001:2008 im Audit erfolgreich unter
Beweis gestellt hat.

Seit Jahren schon arbeitet Reuss sowohl
im Bereich Verwaltung als auch in der
Produktion nach den QM-Vorgaben und
optimiert laufend die Prozesse. Dies be-
ginnt beim telefonischen Kundenkon -
takt und setzt sich über Abläufe in der
Verwaltung bis zur Fertigung in der
Schreinerei und der Montage der Ein-
richtungen beim Kunden fort. Im ver-
gangenen Jahr wurde das Einzelunter-
nehmen in eine GmbH umgewandelt.

Mit dem sogenannten prozessorientier-
ten Qualitätsmanagementsystem stellt
die Firma Reuss zum Beispiel eine kon-
sequente Ablauforganisation langfris-
tig sicher. Außerdem verlangt das QM-
Zertifikat, dass das Vertrauen der Kun-
den in die Qualitätsfähigkeit aufrecht-
erhalten wird und sie mit den
Leistungen zufrieden sind. „Für unser
Unternehmen sind dies Grundanforde-
rungen, die wir als Basis einer erfolgrei-
chen Arbeit sehen“, unterstreicht Ge-
schäftsführer Rüdiger Reuss. Deshalb

stelle es auch kein Problem dar, dass
das Zertifikat jedes Jahr bei einer Nach-
prüfung bestätigt werden müsse.

Der Erfolg gibt dem Unternehmer
Recht: Auch in Krisenzeiten musste
Reuss Einrichtungen weder Kurzarbeit
anmelden noch Personal abbauen – im
Gegenteil: Inzwischen ist die Zahl der
Mitarbeiter auf 29 gestiegen. Kreati-
vität, Qualität, Zuverlässigkeit und In-
novationskraft, darin sieht Rüdiger
Reuss die Grundlage für das kontinuier-
liche Wachstum seines Unternehmens.
Der Betrieb hat sich auf die Planung
und hochwertige Einrichtung von Apo-
theken, Arztpraxen und Ladengeschäf-
ten spezialisiert und beliefert Kunden
im gesamten süddeutschen Raum so-

wie im benachbarten Ausland. Eine
Innenarchitektin entwirft die indivi-
duellen Gestaltungskonzepte für das je-
weilige Objekt. Die Konzentration auf
die Kernkompetenzfelder Praxisein-
richtungen und Apothekengestaltung
hat entscheidend zum Wachstum beige-
tragen.

Unternehmerischer Mut und Risiko -
bereitschaft haben sich also ausge-
zahlt, die Firma Reuss Einrichtungen
konnte sich im Bereich Apotheken und
Arztpraxen inzwischen etablieren.

Bester Beweis sind die gut gefüllten
Auftragsbücher und die vielen Referen-
zen, auf die Rüdiger Reuss stolz ist: „Mit
unserem Know-how und unseren Pro-
dukten haben wir unseren Platz im
Markt gefunden.

Das Qualitätsmanagement-Zertifikat
ist ein weiterer Meilenstein auf unse-
rem erfolgreichen Weg.“7

Reuss Einrichtungen erhält QM-Zertifikat
Reuss Einrichtungen GmbH hat jetzt das Zertifikat „Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001“ erhalten.

Damit wird die optimale Prozessqualität innerhalb des Unternehmens bestätigt.

n Herr Schmidt, die Online-Praxis-
börse DentalSnoop gibt es seit 15.
März dieses Jahres. Stellen Sie uns
diese doch kurz vor.
Jan-Philipp Schmidt: Pünktlich zur
Internationalen Dental-Schau (IDS) ging
unter www.dentalsnoop.de unsere in-
novative Praxisbörse online mit dem
Ziel, Praxisabgeber, Praxisvermittler
und niederlassungswillige Zahnmedizi-
ner in einem System zusammenzubrin-
gen, um ihre jeweiligen Bedürfnisse op-
timal erfüllen zu können.

Was ist das Besondere an Dental -
Snoop?
Das Besondere an DentalSnoop ist die
komplette Vernetzung der Online-Pra-
xisbörse. Sie ist nicht nur eine Plattform,
die auf direktem Weg vom User ange-
steuert werden kann, sondern die auch
von der Vernetzung mit
Tools des Web 2.0 profi-
tiert. Über die Verbin-
dung zu Facebook, Twit-
ter & Co. werden Interes-
senten beispielsweise
ständig auf dem Laufen-
den über neue Praxisan-
gebote gehalten. Die
Fachcommunity ALUM-
NIGROUPS, ein speziel-
les Netzwerk für Zahn-

mediziner, ermöglicht zudem ei-
nen optimalen Zugang für die
Zielgruppe, denn auch die
ALUMNIGROUPS informieren
ihre interessierten Mitglieder
über neue Praxisinserate und
News zu Niederlassungsthe-
men und zur Praxisabgabe.
Nicht zuletzt durch die Integra-
tion in weitere bestehende
Internetportale und Communi-
ties wie zahniportal, dents.de,
dentapress und zwp-online ist
DentalSnoop die erste vollständig cross-
mediale Praxisbörse der Zahnmedizin.

Wie gehe ich vor, wenn ich mich für
eine bestimmte Praxis 
interessiere?
Jeder interessierte User hat unter
www.dentalsnoop.de die Möglichkeit,

nach passenden Praxis -
inseraten zu suchen.
Durch das Schnellsuch-
feld kann nach Orten
oder Postleitzahlen ge-
sucht werden. Da die
Praxissuche zumeist
von regionalen Vorlie-
ben geleitet wird, kann
jeder Suchende auf
diese Weise sich schnell
einen Überblick über

die Angebote in seiner Wunschregion
machen. Natürlich können über eine 
Detailsuche weitere Kriterien, wie bei-
spielsweise die Spezialisierungen der
Praxis, festgelegt werden, die dabei hel-
fen, die Wunschpraxis zügig zu finden. 

Unsere Praxisinserate werden in Zu-
sammenarbeit mit unseren Partnern,
den Dentaldepots dental bauer und Plu-
radent, erstellt und sind über verschie-
dene Nutzerebenen zu erreichen. Die 
erste Informationsebene der einzelnen
Praxisinserate ist für alle Webuser zu-
gänglich. Sie beinhaltet reduzierte Infor-
mationen hinsichtlich des genauen Or-
tes und der Praxisbeschreibung. Ist das
Inserat über Chiffre von einem Dental-
depot eingestellt worden, löst der Su-
chende auf dem Exposé seiner Wahl ei-

nen Kontaktwunsch für weitere
Detailinformationen aus und der
Berater nimmt auf Wunsch Kon-
takt mit dem Suchenden auf.

An wen richtet sich die 
Online- Praxisbörse 
hauptsächlich? 
DentalSnoop richtet sich an zwei
Zielgruppen: Zum einen an junge
Zahnmediziner, die den Sprung in
die Selbstständigkeit wagen wol-
len und natürlich an Praxisabge-

ber jeder Altersklasse, die ihre Praxis in
ambitionierte Hände weitergeben wol-
len. Durch die Kooperation mit den Den-
taldepots können Praxisabgeber ihre
Praxen über die vernetzte Praxisbörse
offerieren und auf diesem Weg ein völ-
lig neues und junges Publikum erschlie-
ßen. Die Praxisbörse DentalSnoop ver-
steht sich als modernes Instrument für
die Karriereplanung jedes Zahnmedizi-
ners, es kann Dynamik in überalterte
Praxisstrukturen bringen und gleich-
zeitig die Freiberuflichkeit sichern.

Was ist das Ziel der Internetbörse?
DentalSnoop möchte seinen Nutzern
dabei helfen, sich den Herausforderun-
gen zu stellen, die sich bei der Über-
nahme oder Abgabe einer Praxis erge-
ben: Berufliches und Privates miteinan-

der in Einklang zu bringen oder Gleich-
gesinnte für gemeinsame Praxispro-
jekte zu finden. Diese Ziele sind ebenso
relevant wie die Sicherung der Vermö-
genswerte bei Praxisabgaben oder at-
traktive Angebote, die den Schritt vom
sicheren Angestelltenverhältnis in die
Selbstständigkeit erleichtern. 

Können Sie nach einem halben
Jahr bereits eine Bilanz ziehen?
Wie wird DentalSnoop angenom-
men?
Bislang haben wir sehr gutes Feedback
erhalten, die schnelle Suche nach ei-
nem geeigneten Praxisobjekt hat be-
reits zahlreiche Anhänger gefunden.
Auch bei den Praxisabgebern ist 
DentalSnoop auf breites Interesse ge-
stoßen. Gerade die direkte Ansprache
des jungen Zielpublikums und die
schnellen Wege der Informationsver-
breitung über unsere Vernetzungen
überzeugen zahlreiche Kolleginnen
und Kollegen, die nach geeigneten
Nachfolgern suchen. 

Wir können aktuell circa 140 Praxen in
unserer Datenbank verzeichnen und
werden unser Angebot selbstverständ-
lich weiter ausbauen.7

Herr Schmidt, vielen Dank!

Reuss Einrichtungen

GmbH

Steinbeisstraße 1

78655 Dunningen

Tel.: 0 74 03/92 02-0

Fax: 0 74 03/92 02-21

E-Mail: info@reuss-einrichtungen.de  

www.reuss-einrichtungen.de

Stand: A39

Vom Suchen und Finden der Zahnarztpraxis
Interview mit Jan-Philipp Schmidt, Geschäftsführer der vernetzten Online-Praxisbörse www.dentalsnoop.de.
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n In seinem Urteil vom 19.07.2011 hat
sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit
der Frage befasst, ob ein deutscher 
Patient, der in der Schweiz behandelt
wurde, Schadensersatzansprüche nach
deutschem oder schweizerischem
Recht geltend machen muss.

Der Fall
Ausweislich der bislang vorliegenden
Pressemeldung des BGH, begab sich ein
in Deutschland wohnhafter Patient an
das Basler Universitätsspital zur ambu-
lanten Behandlung einer chronischen
Hepatitis C-Erkrankung. Dem Patien-
ten wurde eine medikamentöse Thera-
pie in Form von Tabletten und Eigenin-
jektionen über eine Dauer von 24 Wo-
chen verordnet, die – nach einer ersten
Injektion im Universitätsspital – am
Wohnort des Patienten mit Kontrolle
des Hausarztes stattfand. Die Therapie
wurde wegen schwerer Nebenwirkun-
gen vom Patienten abgebrochen, wobei
dieser den Schweizer Arzt, der die Be-
handlung verordnet hatte, vor dem
Landgericht (LG) Waldshut-Tiengen in
Deutschland verklagte.

Das LG beurteilte diesen Fall nach deut-
schem Recht, da die Nebenwirkungen
der Medikamente in Deutschland auf-
traten. In der Berufungsinstanz war das
Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe in
seinem Urteil vom 03.08.2010 der Auf-
fassung, dass das Schweizer Recht an-
zuwenden sei. 

Die Entscheidung
Der BGH ist der Auffassung, dass sich
vorliegend die Beurteilung der delik -
tischen Haftung des Arztes nach
Schweizer Recht richtet. Vorliegend
käme Art. 41 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB zur An-
wendung. Danach komme ein anderes
Recht zur Anwendung, mit dem der zu
beurteilende Sachverhalt eine wesent-
lich engere Verbindung aufweise. Der
vorliegend zu beurteilende Sachverhalt
stünde mit der Schweizer Rechtsord-
nung in wesentlich engerem Zu-
sammenhang. Auch wenn zwischen
den Parteien (Anm.: angestellter Arzt
und Patient) kein vertragliches Rechts-
verhältnis bestand, seien die Beziehun-
gen zueinander maßgeblich durch das
zwischen dem Kanton als Träger des
Universitätsspitals und dem Kläger be-

stehende und in der Schweizer Rechts-
ordnung verwurzelte ärztliche Behand-
lungsverhältnis geprägt. Gemäß § 3
Abs. 2 des Gesetzes des Kantons Basel-
Stadt über die Haftung des Staates und
seines Personals (Haftungsgesetz) sei
der Beklagte als Beschäftigter des Kan-
tons aber von jeder Haftung frei. Gemäß
§ 3 Abs. 1 des Haftungsgesetzes hafte
der Kanton für den Schaden, den sein
Personal in Ausübung seiner amtlichen
Tätigkeit Dritten widerrechtlich zu-
füge.

Folge
In der Konsequenz bedeutet dies, dass
der Schweizer Arzt, der von dem Patien-
ten verklagt wurde, sich auf den Haf-
tungsausschluss berufen kann. Folge
ist, dass der Patient den Träger des Bas-

ler Universitätsspitals, also das zustän-
dige Kanton, verklagen müsste.

Der Fall ist besonders interessant, da
das deutsche Recht durch das Schwei-
zer Recht verdrängt wird und der Pa-
tient nicht mehr die Möglichkeit hat,
das deutsche Recht gemäß Art. 40 
Abs. 1 S. 2 EGBGB als Recht des Erfolgs-
ortes (Eintritt der Nebenwirkungen in
Deutschland) zu wählen.7

Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte
Newsletter I-08-2011
(RA Michael Lennartz)
Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte
Rheinallee 28, 53173 Bonn
www.medi-ip.de

Behandlung in der Schweiz
Der Bundesgerichtshof (BGH) befasste sich mit der Frage, welches

Recht bei der Behandlung eines Deutschen in der Schweiz gilt.  

n (LVZ-Online) – Nach einer Umfrage
der Deutschen Bank unter 1.000
Bundesbürgern im Alter von 14 bis 25
Jahren legen die Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen von durchschnittlich
503 Euro rund 112 Euro auf die Seite, 
14 Euro mehr als vor einem Jahr. Damit
liegt die Sparquote bei 22 Prozent, wäh-

rend private Haushalte in Deutschland
nach Zahlen der Deutschen Bundes-
bank für 2010 im Durchschnitt nur 
11,4 Prozent ihres Einkommens auf die
hohe Kante legten.

Männer können mehr sparen
Nach der Umfrage fließen den jungen

Männern mit 541 Euro jeden Monat 75
Euro mehr zu als gleichaltrigen Frauen.
Deshalb können Männer mit durch-
schnittlich 137 Euro pro Monat auch
mehr sparen als junge Frauen (86 Euro).
Die Einnahmen stammen aus Taschen-
geld, Nebenjobs, Ausbildung und Be-
rufstätigkeit.

Wünsche erfüllen
Laut Umfrage sparen junge Menschen
gezielt, um sich mit dem Geld konkrete
Wünsche zu erfüllen: Mehr als die
Hälfte (57 Prozent) der Befragten legt
Geld zurück, um sich später einen Füh-
rerschein, ein Auto oder eine Reise leis-
ten zu können. Ein knappes Drittel (29
Prozent) spart für Ausbildung, Studium
oder Praktika. Hingegen schafft nicht
einmal jeder Fünfte (19 Prozent) Rück-
lagen für die Altersvorsorge. 7

Junge Deutsche sparen gerne
Eine Studie ergab, dass junge Menschen in Deutschland fast doppelt so viel sparen wie der 

durchschnittliche Privathaushalt in Deutschland. 

n (Ratajczak & Partner) – Dass Marken
Märkte machen, gilt auch im zahnärzt-
lichen Bereich. Die Leistungserbringung
unter Verwendung eines Logos oder einer
griffigen Bezeichnung wird auch für den
Zahnarzt immer bedeutsamer. Was liegt
da näher, als das Exklusivrecht an einer
solchen Marke beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) zu beantragen?
Zu beachten ist allerdings, dass nicht jede
Bezeichnung einem Markenschutz zu-
gänglich ist und entsprechend monopoli-
siert werden darf.

Zurückweisung der Marken -
anmeldung durch das DPMA
In dem vom BPatG entschiedenen Fall be-
gehrte der Anmelder für die Dienstleis-
tungen „Werbung, Geschäftsführung, Bü-
roarbeiten im Bereich der Zahnmedizin;
wissenschaftliche Dienstleistungen
und Forschungsarbeiten im Bereich
der Zahnheilkunde; Dienstleis-
tung eines Zahnarztes, Dienstleis-
tung einer Zahnklinik“ die Ein-
tragung der Wortmarke
„Dental Specialists“ in
das Markenregister. Die
Markenstelle wies die An-
meldung mit Beschluss vom 08.05.2009
zurück. Die Marke sei nicht unterschei-
dungskräftig, weil sie von den angespro-
chenen Verkehrskreisen lediglich als
Hinweis darauf verstanden werde, dass
die so gekennzeichneten Dienstleistun-
gen aus dem Bereich der Zahnmedizin
bzw. Zahnheilkunde von entsprechend
ausgebildeten Spezialisten erbracht wür-
den. Gegen den Beschluss legte der An-
melder Erinnerung ein und wies darauf
hin, dass der Bestandteil „Specialists“ auf
außerordentliche, nachgewiesene quali-
fizierte Fähigkeiten und Leistungen des
Erbringers der entsprechenden  Dental-
dienstleistungen als Qualitätssiegel hin-
weisen solle. Die Markenstelle des DPMA
wies diesen Einwand jedoch zurück. 

Die Beschwerdeentscheidung 
des BPatG 
Der Anmelder rief schließlich das BPatG
mit einer Beschwerde gegen die ableh-
nende Entscheidung an. Das BPatG er-
achtete diese in der Sache für nicht be-
gründet. Die Marke „Dental Specialists“
sei hinsichtlich sämtlicher Dienstleistun-
gen rein beschreibend, sodass hier eine
Entscheidungskraft fehle. Es komme
zum einen auf die beanspruchten Waren
bzw. Dienstleistungen an, andererseits
auf die Auffassung der angesprochenen
Verkehrskreise, wobei auf diejenigen ab-
zustellen sei, bei denen die fragliche
Marke Verwendung findet oder Auswir-
kungen haben kann. Nach der Recht -
sprechung des Europäischen  Gerichts-
hofs (EuGH) komme es auf den Handel
bzw. den normal informierten, angemes-

sen aufmerksamen und verständi-
gen Durchschnittsverbraucher
an. Handelt es sich dann um eine

Marke, die einen be-
schreiben-

den Begriffsin-
halt aufweise, der für die in-

frage stehenden Waren bzw. Dienstleis-
tungen ohne Weiteres und ohne
Unklarheiten als solche erfasst würde, sei
die für eine Markenanmeldung erforder-
liche Unterscheidungskraft zu vernei-
nen. Dies gelte auch für Waren und
Dienstleistungen, die die Marke nicht un-
mittelbar beträfen, bei der jedoch ein en-
ger beschreibender Bezug hergestellt
werde. Dies sei im konkreten Fall gege-
ben. 

Auswirkungen auf die Praxis
Mit der vorliegenden Entscheidung führt
das BPatG seine bisherige Rechtspre-
chung zur Frage der Unterscheidungs-
kraft fort, die auch vom Bundesgerichts-
hof entsprechend bestätigt wurde. Der

Beschluss – der dieses Mal den zahnärzt-
lichen Bereich betraf – verdeutlicht, dass
es unzulässig ist, sich allgemeine Bezeich-
nungen zum Zwecke der Monopolisie-
rung schützen zu lassen. Dies gilt selbst
dann, wenn der Begriff nicht aus der
deutschen Sprache stammt. 

… und das zahnärztliche 
Berufsrecht? 
Die Entscheidung des BPatG sagt nichts
darüber aus, ob es überhaupt zulässig
wäre, einen Begriff wie „Dental Specia-
lists“ zu führen. Das Markenrecht als ex-
klusives Recht gibt lediglich ein Ab-
wehrrecht, es Dritten zu untersagen,
diese Bezeichnung für die angemelde-
ten Waren und Dienstleistungen zu be-
nutzen. Insoweit befasst sich die Ent-
scheidung auch nicht damit, ob diese Be-
zeichnung möglicherweise aus berufs-
rechtlicher Sicht unzulässig wäre. So
untersagen sämtliche Berufsordnun-
gen der (Landes-)Zahnärztekammern
die Werbung mit irreführenden Anga-
ben als berufsrechtswidrig. Irreführend

ist eine Angabe dann, wenn die
tatsächliche Situation hinter
dem Aussagegehalt einer sol-

chen Bezeichnung zurückbleibt. Die be-
rufsständigen Kammern der Angehöri-
gen der Heilberufe stehen der Verwen-
dung anderer als in den Weiterbildungs-
ordnungen genannten Gebiets- und
Schwerpunktbezeichnungen bzw. den
zugelassenen Tätigkeitsschwerpunk-
ten ohnehin skeptisch gegenüber. Die
Verwendung eines Begriffes wie „Den-
tal Specialists“ würde mit Sicherheit
erst einmal beanstandet werden. Ob es
sich dann aber tatsächlich um eine be-
rufswidrige, weil irreführende Wer-
bung handelt, wäre dann im Einzelfall
zu beantworten.7

Dr. Marc Sieper, Sindelfingen
Fachanwalt für Medizinrecht

„Dental Specialists“ keine Wortmarke
Das Bundespatentgericht in München hat mit Beschluss vom 12.05.2011 die Eintragung der Wortmarke

„Dental Specialists“ u.a. für zahnärztliche Dienstleistungen abgelehnt.
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